
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
VII ZR 110/05 Verkündet am: 
 23. November 2006 
 Heinzelmann, 
 Justizangestellte 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 
 

 
in dem Rechtsstreit 

Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 
 

BGB §§ 631, 634, 636 a.F.; HOAI § 64 

a) Ingenieurleistungen zur Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) werden nicht 

allein deshalb Gegenstand eines Ingenieurvertrages über die Vor- und Entwurfs-

planung (Leistungsphasen 2 und 3), weil sie einen den weiteren Leistungsphasen 

notwendig vorangehenden Entwicklungsschritt darstellen oder weil sie tatsächlich 

erbracht werden. 

b) Sind nach der Wandelung eines Ingenieurvertrages alle empfangenen Planungs-

unterlagen zurückgegeben worden, kommt ein Wertersatz für erbrachte Planungs-

leistungen nur in Betracht, soweit diese Leistungen verwendet worden sind oder 

verwendet werden. 

 

BGH, Urteil vom 23. November 2006 - VII ZR 110/05 - OLG Naumburg 
     LG Magdeburg 
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Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 23. November 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Dressler, die Rich-

ter Hausmann, Dr. Wiebel, Prof. Dr. Kniffka und Bauner  

für Recht erkannt: 

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats 

des Oberlandesgerichts Naumburg vom 20. April 2005 im Kosten-

punkt und insoweit aufgehoben, als die Beklagte verurteilt worden 

ist, über die vom Landgericht bereits zuerkannten 26.220,92 € 

hinaus weitere 36.277,53 € an die Klägerin zu bezahlen. 

Die Sache wird insoweit zur neuen Verhandlung und Entschei-

dung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Be-

rufungsgericht zurückverwiesen. 

Von Rechts wegen 

 

 

Tatbestand: 

Die Klägerin verlangt eine Vergütung für Ingenieurleistungen beim Neu-

bau eines Altenpflegeheimes. 

1 

Im Laufe des Jahres 1999 hatte die Klägerin, eine aus zwei Ingenieuren 

bestehende Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bereits Leistungen für die Trag-

werksplanung erbracht. Am 4./11. Februar 2000 schlossen die Parteien sodann 

schriftlich einen Vertrag über die in § 64 Abs. 1 HOAI beschriebenen Leistungs-

2 
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phasen 2 bis 4. Zugleich rechnete die Klägerin ihre bereits erbrachten Leistun-

gen der Leistungsphasen 2 und 3 ab.  

3 Zwischen den Parteien kam es mehrmals zu Differenzen wegen unter-

schiedlicher Terminsvorstellungen und wegen der von der Beklagten wiederholt 

behaupteten Unvollständigkeit der von der Klägerin übergebenen Planungsun-

terlagen. Die Beklagte setzte schließlich eine letzte Frist bis zum 18. April 2000 

und erklärte entsprechend ihrer Ankündigung mit Schreiben vom 4. Mai 2000, 

den Vertrag "zu wandeln (Rückgängigmachung des Vertrages)". Gleichzeitig 

reichte sie alle bis zum 19. April 2000 von der Klägerin vorgelegten Unterlagen 

an diese zurück. 

In ihrer Schlussrechnung vom 31. Mai 2000 berechnete die Klägerin eine 

Vergütung für erbrachte Leistungen der Leistungsphasen 1, 2 und 3 sowie zwei 

Drittel der Leistungsphase 4, ferner eine Vergütung für nicht erbrachte Leistun-

gen der Leistungsphase 4, insgesamt (122.236,34 DM =) 62.498,45 €. 

4 

Das Landgericht hat der Klägerin 26.220,92 € für erbrachte Leistungen 

der Leistungsphasen 2 und 3 zugesprochen; dieser Teil der Entscheidung ist 

rechtskräftig. Im Übrigen hat das Landgericht die Klage abgewiesen. 

5 

Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht ihr weitere 

36.277,53 € für erbrachte Leistungen der Leistungsphase 1 sowie für Leistun-

gen der Leistungsphase 4 zuerkannt. Hiergegen wendet sich die vom Senat 

zugelassene Revision der Beklagten. 

6 
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Entscheidungsgründe: 

7 Die Revision ist begründet. 

8 Auf das Schuldverhältnis finden die bis zum 31. Dezember 2001 gelten-

den Gesetze Anwendung (Art. 229 § 5 Satz 1 EGBGB).  

9 Der Senat hat nach Anhörung der Parteien das Rubrum dahingehend be-

richtigt, dass Klägerin die aus den bisher als Kläger bezeichneten Ingenieuren 

bestehende Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 

14. September 2005 - VIII ZR 117/4, NJW 2006, 42).  

 

I. 

1. Das Berufungsgericht (abgedruckt in BauR 2005, 1753) geht unaus-

gesprochen und im Anschluss an das Landgericht davon aus, dass der schriftli-

che Vertrag vom 4./11. Februar 2000 die Grundlagenermittlung (Leistungspha-

se 1) nicht mit einschließe. Es führt aus, die Klägerin habe gleichwohl Anspruch 

auf Vergütung auch der Leistungsphase 1. Sie habe die Leistungsphasen 2 und 

3 vollständig erbracht. Das habe die Leistungsphase 1 mit umfasst, weil diese 

einen notwendig vorausgehenden Entwicklungsschritt darstelle. 

10 

Etwas anderes hätte allenfalls dann gelten können, wenn die Leistungs-

phase 1 von einem Dritten erbracht und das Ergebnis der Klägerin zur Verfü-

gung gestellt worden wäre. Das sei jedoch weder vorgetragen noch ersichtlich. 

11 

Die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass nach dem 

ausdrücklichen Wortlaut des Vertrages vom 4./11. Februar 2000 die Leistungs-

phase 1 nicht in Auftrag gegeben worden sei. Denn insoweit handele es sich 

12 
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um eine nach § 4 Abs. 2 HOAI unwirksame, versteckte Unterschreitung der 

Mindestsätze. 

13 2. Das ist in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaft. 

14 a) Zutreffend legt das Berufungsgericht seinen Ausführungen die Ansicht 

zugrunde, dass der schriftliche Vertrag der Parteien vom 4./11. Februar 2000 

die Leistungspflicht der Grundlagenermittlung nicht enthält. Dann kann die Klä-

gerin jedenfalls aus diesem Vertrag einen Anspruch auf Vergütung der Leis-

tungsphase 1 nicht herleiten. 

b) Daran ändert die Auffassung des Berufungsgerichts nichts, dass die 

Klägerin möglicherweise Leistungen für die Grundlagenermittlung tatsächlich 

vorgenommen hat. Anders als das Berufungsgericht offenbar annimmt, macht 

allein der Umstand, dass eine Leistung erbracht wird, sie noch nicht zum Ver-

tragsgegenstand. 

15 

Das kann auch die Feststellung des Berufungsgerichts nicht bewirken, 

die Grundlagenermittlung sei eine notwendige Voraussetzung der weiteren Pla-

nungsschritte. Diese Wechselbeziehung besteht regelmäßig zwischen jeder 

vorangehenden und nachfolgenden Leistungsphase. Sie allein macht eine Teil-

leistung nicht zu einer Leistung, die nach dem Vertrag über die jeweils nachfol-

genden Leistungen geschuldet ist und deshalb zu vergüten wäre. 

16 

Daraus ergibt sich entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keine 

versteckte Unterschreitung von Mindestsätzen. Die preisrechtlichen Bestim-

mungen über die Mindestsätze gelten für die im Vertrag vereinbarten und des-

halb geschuldeten Leistungen.  

17 

c) Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, ob die Parteien sich mögli-

cherweise vor Abschluss des schriftlichen Vertrages gesondert wegen der 

18 
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Grundlagenermittlung geeinigt haben und ob die Klägerin diese Aufgabe voll-

ständig wahrgenommen hat. Das Berufungsgericht hat dementsprechend nicht 

geprüft, ob der Klägerin insoweit gegebenenfalls eine Vergütung unabhängig 

von dem Vertrag vom 4./11. Februar 2000 zusteht. Das erscheint nach den bis-

herigen Feststellungen als nicht ausgeschlossen. 

19 Die Parteien haben nach der Feststellung des Landgerichts, auf welche 

das Berufungsgericht sich bezieht, den größeren Teil des Jahres 1999 zusam-

mengearbeitet. Die Beklagte hat die Klägerin mit dem allerdings noch allgemein 

gehaltenen Schreiben vom 10. März 1999 mit der "Statik und Bauphysik" beauf-

tragt, wenn auch noch "vorbehaltlich des noch abzuschließenden Vertrages". 

Anschließend ist es zu Besprechungen, Terminsvereinbarungen und auch zu 

gewissen Leistungen der Klägerin für die Grundlagenermittlung gekommen, die 

zumindest teilweise von dem Architekten der Beklagten verwendet worden sind. 

Sofern sich ergibt, dass die Klägerin die Grundlagenermittlung zwar vor-

genommen haben, eine gesonderte Vereinbarung insoweit jedoch nicht zustan-

de gekommen ist, bleibt zu erwägen, ob ein Ausgleich nach den Grundsätzen 

über die Geschäftsführung ohne Auftrag oder nach Bereicherungsrecht in Be-

tracht kommt. 

20 

 

II. 

1. Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat die Klägerin Anspruch auf 

Vergütung von Planungsleistungen der Leistungsphase 4 entsprechend ihrer 

Schlussrechnung vom 31. Mai 2000. Nicht entscheidend sei, ob die Beklagte 

sich "wirksam" vom Vertrag gelöst habe oder nicht. Es könne auch dahinste-

hen, ob die Leistung der Klägerin mit einem wesentlichen Mangel behaftet ge-

21 
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wesen sei. Denn eine die Vertragsbeendigung möglicherweise rechtfertigende 

Unvollständigkeit der Planung berühre die Vergütungspflicht für die bis dahin 

ordnungsgemäß erbrachten Teilleistungen nicht. Unerheblich sei schließlich, ob 

die Beklagte die Leistungen der Klägerin verwertet habe. Es komme darauf an, 

ob sie verwertbar gewesen seien; hieran bestehe kein Zweifel. 

22 2. Das hält der rechtlichen Überprüfung insgesamt nicht stand. 

Zu Unrecht hat das Berufungsgericht offen gelassen, auf welche Weise 

der Vertrag vom 4./11. Februar 2000 vorzeitig beendet worden ist. Die ver-

schiedenen Möglichkeiten, die Zusammenarbeit abzubrechen, haben unter-

schiedliche Voraussetzungen und es ergeben sich jeweils unterschiedliche 

Rechtsfolgen. Das Berufungsgericht hat zu keiner der denkbaren Alternativen 

die erforderlichen Feststellungen getroffen; der von ihm ausgesprochenen 

Rechtsfolge fehlt bisher die nötige Grundlage. 

23 

a) Das Berufungsgericht hat der Klägerin die von ihr nach § 649 Satz 2 

BGB berechnete Vergütung zugesprochen. Die Voraussetzungen für eine Kün-

digung nach § 649 Satz 1 BGB hat es nicht festgestellt.  

24 

b) Die Beklagte hat mit ihrem Schreiben vom 4. Mai 2000 ausdrücklich 

die Wandelung erklärt. Ob die Voraussetzungen hierfür gegeben sind, lässt sich 

dem Berufungsurteil nicht entnehmen. Weder ist geklärt, ob ein die Wandelung 

rechtfertigender Mangel vorlag, § 634 BGB, noch ist festgestellt, dass anstelle 

der Wandelung ein Rücktritt in Betracht kam, weil die Klägerin ihr Werk ganz 

oder zum Teil nicht rechtzeitig hergestellt hat, § 636 BGB. 

25 

(1) Die Feststellung einer nicht rechtzeitigen Herstellung setzt voraus, 

dass die Klägerin verpflichtet war, ihre Planungsleistung bis zu einem verein-

barten Zeitpunkt vorzulegen, und dieses nicht getan hat. Sofern ein bestimmter 

26 
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Zeitpunkt nicht verbindlich festgelegt worden ist, kann eine nicht rechtzeitige 

Herstellung sich daraus ergeben, dass die Klägerin ihre Arbeit unter Berück-

sichtigung aller Umstände nicht in angemessener Zeit fertig gestellt hat, § 271 

Abs. 1 BGB. Feststellungen insoweit fehlen insgesamt. 

27 (2) Selbst wenn alle, insbesondere auch formalen Voraussetzungen für 

eine Wandelung oder einen Rücktritt gegeben wären, stände der Klägerin je-

denfalls ein Anspruch auf Vergütung nicht zu. Vielmehr wäre der Vertrag gege-

benenfalls rückabzuwickeln und die Parteien hätten einander die jeweils emp-

fangenen Leistungen zurückzugewähren (§§ 634, 467, 346 BGB und §§ 636, 

327, 346 BGB). 

Nach der Feststellung des Landgerichts, auf welche das Berufungsge-

richt verweist, hat die Beklagte der Klägerin die von ihr erhaltenen Planungsun-

terlagen zurückgegeben. Ob damit alle empfangenen Leistungen zurückge-

währt worden sind, hängt davon ab, ob die Beklagte die Unterlagen verwertet 

hat. Soweit eine Verwertung nicht stattgefunden hat, muss es mit der Rückgabe 

der Unterlagen sein Bewenden haben. Insoweit dagegen die Beklagte Unterla-

gen verwertet hat, ist eine Rückgewähr der empfangenen Leistung ausge-

schlossen, weil sie nicht möglich ist. Lediglich in diesem Rahmen kommt anstel-

le der Rückgewähr ein Wertersatz für die erbrachte und verwendete Teilleistung 

in Betracht. Das Berufungsgericht hat die Frage der Verwertung nicht geklärt. 

Das wird gegebenenfalls nachzuholen sein. 

28 

Unzutreffend ist die in diesem Zusammenhang geäußerte Auffassung 

des Berufungsgerichts, eine Kostensteigerung durch die Vergütung der Klägerin 

und außerdem Vergütung eines anderen, mit der Leistungsphase 4 insgesamt 

neu beauftragten Tragwerksplaners gehe zu Lasten der Beklagten. Sollte ein 

Dritter die Leistungsphase 4 für die Beklagte erbracht haben, wäre ein Werter-

29 
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satz für die von der Klägerin insoweit erbrachte, jedoch nicht verwendete Teil-

leistung ausgeschlossen. Auch dieses wird das Berufungsgericht gegebenen-

falls im Einzelnen zu klären haben. 

30 c) Das Berufungsgericht hat nur "hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- 

und Streitstandes" auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe des land-

gerichtlichen Urteils Bezug genommen. Es erscheint allerdings nicht als ausge-

schlossen, dass es gleichwohl auch hinsichtlich seiner Entscheidungsgründe 

insoweit sich dem Landgericht anschließen wollte, als dieses einen Rücktritt der 

Beklagten gemäß § 326 BGB angenommen hat. 

Auch diese Begründung könnte rechtlich keinen Bestand haben. 31 

Zwar trifft es zu, dass neben der von einem Verschulden unabhängigen 

Wandelung wegen nicht rechtzeitiger Herstellung (§ 636 BGB) auch Verzug und 

die daraus sich ergebenden Rechte geltend gemacht werden können (§ 636  

32 
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Satz 2 BGB). Feststellungen hierzu fehlen jedoch. Insbesondere steht nicht 

fest, dass die Klägerin einen für sie verbindlichen Fertigstellungstermin über-

schritten hat. 

Dressler              Hausmann                                           Wiebel 

                        Kniffka                                                  Bauner 

Vorinstanzen: 

LG Magdeburg, Entscheidung vom 16.06.2004 - 8(5) O 2916/00 -  

OLG Naumburg, Entscheidung vom 20.04.2005 - 6 U 93/04 -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


